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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Dr. Chris-
tian Magerl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schulze, Gi-
sela Sengl, Markus Ganserer, Thomas Mütze, Rosi Steinberger, 
Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Keine Laubbläser und Laubsauger auf staatlichen Liegenschaf-
ten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Einsatz von Laubbläsern 
und -saugern auf staatlichen Liegenschaften aus ökologischen und 
Lärmschutz-Gründen zu unterbinden. 

Weiterhin wird die Staatsregierung aufgefordert, öffentliche Stellen 
und Privatpersonen über die negativen Auswirkungen der Laubsauger 
auf die Umwelt zu informieren. 

 

 

Begründung: 

Laut Umweltbundesamt lärmt ein Laubsauger mit bis zu 80 und 
100 Dezibel – so laut wie eine Kreissäge oder sogar ein Pressluft-
hammer. Bereits 60 Dezibel können die Gesundheit beeinträchtigen. 
Umweltverbände kritisieren, dass die Nutzung der Laubbläser den 
Lebensraum vieler Kleintiere zerstöre. Ohne Laub kann kein Humus 
gebildet werden, in dem sich wiederum Regenwürmer, Insekten, As-
seln und Spinnen als Futter für Vögel und andere Kleintiere ansiedeln. 
Laubsauger verstoßen gegen das Arten- und Tierschutzrecht, da sie 
Wirbeltiere schädigen und töten können. Mit Benzinmotoren betriebe-
ne Geräte emittieren erhebliche Mengen an Schadstoffen und tragen 
zur Feinstaub- und Stickoxidbelastung bei. 

 


